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Vorwort

von Frank Lüttig

Der dritte Band unserer Schriftenreihe widmet sich einem Phänomen, das
nicht nur uns, sondern die gesamte Welt seit Jahrzehnten beschäftigt und
gerade in den letzten 20 Jahren immer wieder in Atem hält. Die Rede ist
vom internationalen Terrorismus und insbesondere seinen Auswirkungen
auf unsere freiheitlich demokratische Gesellschaft. Terrorismus ist zwar
kein neues Phänomen, aber eine Bedrohung, die inzwischen global ist und
in ihren Auswirkungen mittlerweile jeden treffen kann.

In den 1970er Jahren wurde Deutschland schon einmal von einer Welle
terroristischer Gewalt überrollt, die ihresgleichen suchte. Aber diese eher
regional begrenzte Gewalt der Rote Armee Fraktion (RAF) richtete sich in
erster Linie gegen Repräsentanten des Staates und der Wirtschaft. Dieser
Ansatz hat sich grundlegend verändert. Seit Anfang der 1990er Jahre wird
die terroristische Szene immer stärker durch den islamistisch motivierten
internationalen Terrorismus geprägt. Entstanden ist er aus einem militan-
ten Islamismus, dessen Vertreter die seit Jahrzehnten andauernden Kon-
flikte im Nahen Osten und den angrenzenden Regionen zum Anlass nah-
men, zu Gewaltakten gegen die vermeintliche westliche Hegemonie aufzu-
rufen. Als Rechtfertigung wird dem terroristischen Handeln eine religiöse
Legitimation gegeben, ein Freibrief zum Morden. Und diese Legitimation
bezieht sich nicht mehr nur auf Andersgläubige, etwa Juden und Christen,
sondern inzwischen auch auf islamische Glaubensbrüder, zum Beispiel
sunnitische Kurden und Aleviten.

Eine besonders einschneidende historische Zäsur waren zweifelsohne
die Anschläge vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten sowie
die darauffolgenden Anschläge von Madrid, London, Paris, Brüssel, Nizza
und Berlin.

Gerade der 11. September 2001 hat uns tragisch vor Augen geführt, mit
welchem Tätertyp wir es nun tatsächlich zu tun haben: mit jenem, der be-
dingungslos bereit ist, sein Leben als vermeintlicher Märtyrer für die Idea-
le des „Heiligen Krieges“ und die Herrschaft eines „Gottesstaates“ zu op-
fern. Die Verletzlichkeit unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung ist so
offenkundig, dass zugleich das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicher-
heit und damit auch in die Sicherheitsbehörden massiv erschüttert ist.
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Schützenfeste, Weihnachtsmärkte und andere Großveranstaltungen finden
hinter Betonblockaden statt. Polizeibeamte mit Maschinenpistolen gehö-
ren zum täglichen Bild. Wer von uns kann sich davon freisprechen, sich
schon einmal darüber Gedanken gemacht zu haben, ob es wirklich noch
sicher ist, eine Kirmes oder einen Weihnachtsmarkt zu besuchen?

Als Befund bleibt: Der Terrorismus hat unser gesellschaftliches Zusam-
menleben erheblich verändert. Wir müssen heute unseren Anspruch auf
ein freiheitliches Miteinander in der Gesellschaft mit Erfordernissen der
Sicherheit ausbalancieren und werden dies auch in Zukunft tun müssen.
Denn dem Terrorismus ist nur sehr schwer beizukommen. Seine Protago-
nisten vereint eine tiefsitzende unversöhnliche Haltung. Ihr Operations-
raum ist weder eingrenzbar noch durch eine echte zentrale Steuerung ver-
bunden.

Die nachfolgenden Beiträge unterteilen sich thematisch in drei Grup-
pen: Ideologien, Strafverfolgung und Prävention. Um das theoretische Le-
gitimationskonstrukt des islamistischen Terrorismus zu verstehen, muss
man sich näher mit dem historisch-politischen und religiösen Kontext be-
fassen. Andreas Armborst gelingt dies eindrucksvoll. In seinem Aufsatz „Isla-
mismus, Salafismus und Jihadismus – eine Begriffsklärung“ zeigt er islamisti-
sche Denkstrukturen und die innerideologischen Konflikte zwischen reli-
giösen Dogmatikern und politischen Pragmatikern auf. Er kommt zu dem
ernüchternden Ergebnis, dass wir trotz aller Bemühungen weiter als jemals
zuvor davon entfernt sind, den islamistischen Terrorismus zu überwinden.

Ideologische Übereinstimmungen finden sich zwischen Islamismus und
Rechtsextremismus. Jens Lehmann beschreibt in seinem Aufsatz „Der ´Nort-
heimer Salafist´ und seine Helfer: Versuch einer Querfront zwischen Islamismus
und Rechtsextremismus“ die Berührungspunkte zwischen beiden Phänome-
nen. Als ermittelnder Staatsanwalt und Sitzungsvertreter der Generalstaats-
anwaltschaft Celle hat er sich über Monate mit dem Fall, den Protago-
nisten und dem Thema beschäftigt. Historisch weist er eine frühe Verbun-
denheit (bestimmter) islamischer Würdenträger mit den Nationalsozialis-
ten nach, insbesondere einen in beiden Denkansätzen ideologisch tief ver-
wurzelten, auch heute noch sehr aktuellen Antisemitismus.

Streng ideologisch orientiert oder gar besessen zu sein, ist für sich ge-
nommen kein Verbrechen. Die Grenze ist aber überschritten, wenn es
darum geht, anderen Menschen Schaden zuzufügen, weil sich dies aus der
Rechtfertigung des in sich geschlossenen Weltbildes ergeben soll. General-
bundesanwalt Peter Frank leitet das Kapitel „Strafverfolgung“ mit seinem
Beitrag „Strafverfolgung in Zeiten des islamistischen Terrors“ ein und beant-
wortet die Frage, was Terrorismus im strafrechtlichen Sinne eigentlich ist.
Dabei wird deutlich, dass es einen Straftatbestand „Terrorismus“ im deut-
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schen Strafrecht nicht gibt und dass sich das deutsche Terrorismusstraf-
recht von einem vereinigungsbezogenen Gedanken leiten lässt. Gemeint
ist damit einerseits, dass es um das Zusammenwirken mehrerer Personen
geht, andererseits aber auch, dass sich eine solche Personengruppe allein
des Zusammenschlusses wegen strafbar macht, ohne dass eine (andere)
schwere Straftat begangen sein muss. Diese Vorverlagerung der Strafbar-
keit hat sich in jüngster Zeit durch die weiteren gesetzlichen Veränderun-
gen des Terrorismusstrafrechts fortgesetzt. Auf dieser Basis beschreibt
Frank die Aufgaben und Herausforderungen der Bundesanwaltschaft und
deren Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden des Bundes und der
Länder. Er gibt uns Einblick in einige aktuelle Fälle der Bundesanwalt-
schaft und deren Behandlung durch die Gerichte.

Der Anschlag am Breitscheidplatz vom 19.12.2016 in Berlin hat die
Struktur der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Deutschland
grundlegend verändert. Achim Brauneisen nimmt sich in seinem Aufsatz
„Terrorismusbekämpfung im föderalen Staat – das neue Strukturkonzept der
deutschen Staatsanwaltschaften“ des Themas an und beschreibt, welche er-
heblichen (positiven) Veränderungen sich seit 2016 in der deutschen Si-
cherheitsstruktur ergeben haben und wie bundesweit Staatsschutzzentren
und ein effektives Gefährdermanagement aufgebaut wurden. Brauneisen
kommt zu dem Schluss, dass die Bekämpfungsstrukturen heute deutlich
schlagkräftiger sind als früher.

In Niedersachsen ist die „Zentralstelle Terrorismusbekämpfung“ mit
Wirkung zum 1.1.2017 bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle eingerich-
tet worden. Sebastian Römer und Katharina Sprave sind bzw. waren als
Oberstaatsanwälte Dezernenten dieser Zentralstelle, die zugleich das nie-
dersächsische Staatsschutzzentrum ist. Sie widmen sich in ihrem Aufsatz
„Aktuelle Rechtsfragen bei der Anwendung der §§ 129a, b StGB“ praxisrelevan-
ten Fragen der Terrorismusbekämpfung und zeigen anhand von Beispielen
die Schwierigkeiten bei der juristischen Einordnung auf, stellen die ge-
richtliche Entscheidungspraxis dar und weisen auf dogmatische Schwä-
chen einzelner Urteile hin.

Über die nationalen Grenzen hinaus geht Christoph Safferling. Mit sei-
nem Beitrag „War on Terror – Der internationale Terrorismus als Herausforde-
rung für Völkerrecht und Völkerstrafrecht“ gibt er uns einen interessanten
Überblick zur Entwicklung des Völkerstrafrechts und die erheblichen Pro-
bleme transnationaler Verständigung. Eine explizite Strafbarkeit des Terro-
rismus gibt es wiederum nicht. Nationale Interessen erschweren einen ge-
meinsamen internationalen Weg erheblich. Insgesamt ist das Verhältnis
zwischen Völkerrecht und internationalem Terrorismus schwierig und un-
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gelöst. Terrorismusbekämpfung bleibt auch auf absehbare Zeit Sache der
Nationalstaaten.

Die Perspektive der Strafverfolgung ist natürlich auch eine praktische.
Die Akteure in einem Strafverfahren spielen jeder für sich ihre Rolle: Der
Staatsanwalt oder die Staatsanwältin vertritt die Anklage, der Verteidiger
oder die Verteidigerin nimmt die Interessen des Angeklagten wahr, und
der Richter oder die Richterin leitet den Prozess und entscheidet am Ende.
Die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza war zehn Jahre lang
Vorsitzende Richterin eines Staatsschutzsenats am Oberlandesgericht Düs-
seldorf. Sie führte mehrere spektakuläre und presseträchtige Strafverfah-
ren, unter anderem gegen die sogenannte „Düsseldorfer Zelle“. In einem
ausführlichen Gespräch unter dem Titel „Für den Staatsschutz muss man
brennen. Und das habe ich“ gibt sie Einblicke in die tägliche Arbeit einer Se-
natsvorsitzenden und die Herangehensweise an ein umfangreiches Staats-
schutzverfahren.

Gleichsam den Gegenpol dazu bildet der Beitrag von Johannes Pausch.
Er ist Strafverteidiger und hat bereits der RAF-Mitgliedschaft Beschuldigte
verteidigt. Er gibt uns sehr interessante Einblicke in das Verhältnis zwi-
schen Mandant und Verteidiger, aber auch in das besondere Verhältnis des
Verteidigers zu Gericht und Staatsanwaltschaft. Der Kontrast zu den Aus-
führungen von Barbara Havliza wird sehr deutlich, insbesondere die unter-
schiedlichen Erwartungen und Herangehensweisen sowie die jeweils da-
mit verbundenen physischen und psychischen Belastungen.

Im letzten Kapitel „Prävention“ geht es darum, im Idealfall Strafverfol-
gung deshalb weitgehend überflüssig zu machen, weil Vorbeugungsme-
chanismen potentielle Straftäter davon abhalten, kriminell zu werden. Im
Bereich des internationalen Terrorismus ist ein solch vorbeugender Ansatz
ungleich schwieriger zu realisieren als bei der „herkömmlichen“ Krimina-
lität. Helmut Fünfsinn ist hessischer Generalstaatsanwalt und widmet sich
seit vielen Jahren mit großem Einsatz der gesamtgesellschaftlichen Krimi-
nalprävention. Sein Beitrag „Kriminalprävention im Bereich Extremismus und
Terrorismus – eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung“ zeigt
die erfolgreiche Entwicklung kriminalpräventiver Ansätze auf. Die Beson-
derheiten von Kriminalprävention im Bereich der Gewalt- und Extremis-
musdelikte werden dargestellt, wobei klar wird, dass es sich hierbei um
jahrzehntelange Erfahrungen im Umgang mit dem Deliktsphänomen und
dessen Protagonisten handelt. Als Fazit wird festgehalten: Eine gesamtge-
sellschaftlich ausgerichtete Kriminalprävention ist auch im Bereich Extre-
mismus/Terrorismus möglich. Sie bewegt sich innerhalb der Pfeiler „Tole-
ranz gegenüber anderen Kulturen und Religionen“ und „unbedingte Be-
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wahrung grundlegender Normen und Werte unserer demokratischen Ge-
sellschaft“.

Eine etwas andere Zielrichtung hat die Arbeit von Andreas Beelmann, Se-
bastian Lutterbach und Max Rickert. Ihre Ausführungen beziehen sich auf
„Entwicklungsorientierte Prävention des Rechtsextremismus – Konzepte und
Evaluationsergebnisse“. Sie greifen damit ein inzwischen (medial) wieder
sehr aktuelles Thema auf, nämlich das des Rechtsextremismus. Nach dem
Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke ist die Frage
nach Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus verstärkt in den Fokus ge-
raten. Die Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden sind stärker denn je
gefordert, Handlungskonzepte für diesen Phänomenbereich auszuarbeiten
und umzusetzen. Wir müssen uns insoweit auch die Frage gefallen lassen,
ob wir nicht bestimmte Entwicklungen unterschätzt haben. Man mag sich
deshalb zu Recht fragen, warum die vorliegende Sammlung sich nicht stär-
ker mit dem Rechtsextremismus beschäftigt. Wir haben allerdings bewusst
den Schwerpunkt auf den internationalen Terrorismus gelegt, der in erster
Linie ein islamistischer ist. In den letzten drei Jahren hat sich in diesem Be-
reich viel getan. Wir können auf ein solides Zahlenwerk zurückblicken
und auch auf Erfolge. Ob und inwieweit dies beim Rechtsextremismus
und Rechtsterrorismus der Fall ist, wäre genau zu untersuchen. Es würde
den Problemstellungen nicht gerecht, sowohl islamistischen Terrorismus
als auch Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in einer Sammlung ab-
zuarbeiten.

Rechtsextremismus ist ein äußerst komplexes Thema, das besondere
Aufmerksamkeit verdient. Die (juristischen) Übergänge zum Rechtsterro-
rismus sind nach wie vor nicht abschließend geklärt. Wir sind uns über das
Vorhandensein, das Ausmaß und den Umfang rechtsterroristischer Struk-
turen noch nicht vollumfänglich im Klaren. Vieles ist noch Spekulation.
Und einfache Antworten werden der Bedeutung dieses Kriminalitätsfeldes
nicht gerecht. Der Rechtsextremismus ist eine erhebliche Gefahr für unser
demokratisches Gesellschaftsgefüge. Strafverfolgungs- und Sicherheitsbe-
hörden wissen, dass weitere erhebliche Anstrengungen in diesem Phäno-
menbereich vonnöten sind.

Wir haben uns deshalb entschlossen, im nächsten Band (Nr. 4) unserer
Schriftenreihe Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus ausführlich zu
thematisieren und möglichst von allen Seiten zu beleuchten. Nur so kön-
nen wir diesem wichtigen Thema ansatzweise gerecht werden. Beelmann et
al. jedenfalls geben schon heute eine Reihe von Handlungsempfehlungen,
die ein Abwandern junger Menschen in politisch oder religiös extremisti-
sche Lager verhindern können.
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Die letzte Abhandlung im Kapitel „Prävention“ bestreitet Britta Bannen-
berg. Sie legt den Fokus ihrer Ausführungen auf „Terroristische Einzeltäter in
Deutschland – Möglichkeiten der Früherkennung“ und führt aus, dass die em-
pirische Forschung zu terroristischen Einzeltätern bislang unzureichend
sei. Möglicherweise liege es daran, dass der radikalisierte Einzeltäter ein
nach wie vor eher seltenes Phänomen sei. Gleichwohl habe die jüngste Ge-
schichte gezeigt, dass sie erhebliches Leid anrichten können. Die Sicher-
heitsbehörden könnten durch eine stärkere Fokussierung jenseits beste-
hender Netzwerke früher auf das Gefahrenpotential eines bestimmten Tä-
tertypus aufmerksam werden.

Den Autoren danke ich für ihre großartigen Beiträge. Ich hoffe, dass wir
mit diesem dritten Band unserer Schriftenreihe einen Beitrag zur Erfor-
schung des Deliktsfelds „internationaler Terrorismus“ leisten können.
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